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1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung

Klebapox EP Color Komp. A

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Klebag Chemie AGFirmenname :

Herdern 13Strasse :

CH-6373 EnnetbürgenOrt :

Telefon : 041 624 40 50 Telefax : 041 620 62 85

Herr Dr. W. GaedeAnsprechpartner :

info@klebag.chE-Mail :

www.klebag.chInternet :

044 251 51 51Notrufnummer :

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Reizend, Umweltgefährlich

R-Sätze :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Reizt die Augen und die Haut.

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  ( Zubereitung )

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. CAS-Nr. Bezeichnung Anteil Einstufung

25068-38-6 60 - 75 % Xi, N  R36/38-43-51-53500-033-5 Reaktionsprodukt: 

Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit 

durchschnittlichem Molekulargewicht <= 

700

68609-97-2 10 - 25 % Xi  R38-43271-846-8 Oxiran (vgl. 

Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate)

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Lagerung

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Begrenzung und Überwachung der Exposition
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand :

Farbe :

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prüfnorm

Zustandsänderungen

10. Stabilität und Reaktivität

11.  Toxikologische Angaben

12. Umweltspezifische Angaben

13. Hinweise zur Entsorgung

14. Angaben zum Transport

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Xi - Reizend; N - UmweltgefährlichGefahrensymbole :

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R-Sätze

28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. 

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt 

zu Rate ziehen.

24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S-Sätze

Nationale Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

38 Reizt die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

51 Giftig für Wasserorganismen.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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